
Antrag: Satzungsänderung, Inkrafttreten Satzungsänderungen 
Zur MVV der BUNDjugend Berlin, November 2025 
Antragsstellende: Sascha Tiede, Tim Hesse, Madlen Aßmann 

Antragstext: 

Die Mitgliedervollversammlung möge folgende Satzungsänderung beschließen: 

§ 7 Abs. 4 wird ergänzt durch: 

Über Ausnahmen entscheidet die Mitgliedervollversammlung. 

Begründung: 

Bei Satzungsänderungen die bestimmten Entscheidungen (bspw. die Stellung von 
Bedingungen des FINT*-Forums) erst die satzungsrechtliche Grundlage einräumen, ist 
es sinnvoll, dass diese auch schon vor der Veröffentlichung des Protokolls Inkrafttreten 
können. Ansonsten würde bei einer Wiederholung dieser Entscheidungen, die 
satzungsrechtliche Grundlage fehlen und die MVV wäre dazu gezwungen die Satzung 
dementsprechend auszulegen. Die MVV als höchstes Gremium der BUNDjugend Berlin 
soll die Entscheidungsmacht haben, über Ausnahmen des § 7 Abs. 4 S. 3 zu 
entscheiden. 


